
asbey WntersuVung d erm W eW
asser - und W etter - Wchäden zu

beobachtmist. ^
Rftens: S o  bald auf einer Herrschafft/ oder Guth 

ein Schaden geschiehet, so solle von dem Beam- 
ten dem Lreyß Hallbtmau die Anzeige geschehen.

Dieser bat hierauf eine Beaügenscheinigungs-eom- 
n E o n  mittelst zweyen benachtbahrten AZirtschaffts- 
Beamten (welchediese Arbeit s^more ?ub1ici MLri8

stens beeydiget, und ihnen täglich zo. kr. an Licffer- 
Geldern paimet werden könnten)so gleich anzüordnen, 
welche L om nM oil
,  Andettens: Den Augenschein nehmen, dem gewis- 
M afften Befund nach, unter folgenden kriaclpüs zu 
Pappier bringen, und die ktelarion mit AMerckung 
deren behvrigen Umständen an das Lreyß -Ambt erstat
ten wird. Wornach

D rittens: D er Lreyß - Haubtmann diese idelLrioi, 
Mdie in Laybach angestelte Oepucavon bealeittt, welche 
dieselbe ferners an den Landschaffts -Ausschuß zur 6om - 
dmarion, uizd Ausarbeitung derVergüttung remin>

. V iettens: D er Ausschuß erweget den^om m W tl- 
lchen Befund nach folgenden ?rincl^is: undzwar



-euer
< M ft ein «oder anderer Unkrrthan völlig mit Haus und 
W f  S täd lm  samt dev Fechsung ausgebrennet, so ist 
-er Betrag der LoM cuücm ans orey Ja h r nach MaaK 
- m n  Landes« Mlaagen des Beschädigten zu entmrffen.

Denen jenigen aber, welchen nur die Schemen 
Mein ,  jedoch mit der Fechsung, oder das H au s, und 
die Schemen ohne Fechsung abbrennet , die L oM cs- 
von aufzwey Jah r.

Aus, ein Ja h r aber nur dazumahl zu r ^ M e n ,  
wann das Haus allein ,  oder die Schemen allein ohne 
Fechsung nbbrennet,  i vder die Dächer zu Dempfung 
-es Feuers abgerissen worden. - i -

m en durch eine Wasser - Fluth die Steurbahre 
' Aecker sambk der Anbau überschwemmet,  und 

»errissen, oder das H a u s , oder die Schemen durch 
ven Wasser «Guß völlig hinweggeriffen worden, so wird 
die LoiM cation auf drei) J a h r :

Aufzwey Ja h r aber nur in jenen Fallen entworfen, 
wo der Hrach durch dieWasser-Flurh zerrissen, über« 
schwemmet, oder mit Steineren angefuhret, oder das 
)au s , oder die Schemen nicht völlig zu Boden gern« 

.R ,  sondern nur, doch solchergeftalten unterwaschen 
worden ,  daß eine merckliche kepumrion, oder nahm- 
-affte Arbeit mit Ausführung deren S teineren , M  
-es Schleims nöthig ist.

Wäre abernnr ein ümpler Wetter «Schaden, Wok« 
-urch allein die Frucht zerschlagen, die Aecker aber nicht 
zerrissen, noch mit Steineren angefuhret worden, tz»st



ist zu unterscheiden, ob bey ein-oder bey anderen 6am- 
nikcitten Inckviöuo der Schaden sich auf die Helftc 
des Werths der von allen seinen angebauten Aeckern an» 
gchosten Fechsung erstrecket, oder nicht?

I n  ersteren Fall ist die Lonillcarion auf ein Ja h r  
zu reZullren, in letzteren hingegen gar nichts zu vergüt»' 
tcn, weilen dem Lomribuenten doch die Helste der 
Fechsung zu A btraM g seiner Schuldigkeiten verbleibet.

Fünsftens: Nach diesen ?rittcipü8 operiret nun drk 
Landes - Ausschuß in Entwerffung der L oM carion , 
und wird auf vorige A rt und Weis der Herrschaffe die 
gewöhnliche lu M cario n  , und Anschaffung auf die 
Landschafftliche Einnehmer-oder vom elticÄ-L-M  hin» 
ausgegeben, damit der Betrag erhoben, und dem Un» 
terthan ohne Abtrag der Lonenburional-krLltLrion zu 
guten geschriben werde.

Andere Schäden, als Vieh - Umfall, Wind - Brüche, 
und dergleichen werden nicht bomkelret , wie dann auch 
denen Landes-Dbrigkeiten an ihren vomimcal - k r« , 
ttzrionen keine Vergüttung zu statten kommet: Wo sie 
aber unterchanige Gründe, mithin hiervon die Unter- 
thänigen Schuldigkeiten zu tragen hätten, so ist billich, 
daß ihnen hievon die LoiMcarion so, wie denen Un- 
terthanenpachret, und vergütet werde. Die Landes» 
Fürstliche S täd te  haben sich dissahls keiner LoM carion 
zu erfreuen.

Wo aber die Inckvickua dieser S täd ten , Schemen, 
UndAecker besitzen, wovonsienicht als B urger, son» 
dem als ?-»iicul3r. knsseflorez deren Gründen, ver» 
mög Laralkri, die Lonrrikurion entrichten, so ist ih» 
NM ebenfalls die LoM carion zu vergönnen, von wel
cher jedoch das Burger-rechtliche H aus, da etwo die»

ses abbrennet, gäntzlichcn ausgeschlossen bleibtt.


